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Ergebnisprotokoll zur Sitzung der Schulkonferenz am 03.12.2002

Tagesordnung:

Der Vorschlag des Vorsitzenden wird angenommen, aus aktuellem Anlass die Tagesordnung dahingehend zu verändern, dass als neuer Punkt 1 behandelt wird:

1. Besondere Vorkommnisse am Gymnasium

a) Drohung zum 05.12.2002

In einer Mädchentoilette wurde eine – englische – Aufschrift entdeckt, die Wendungen wie „Ich hasse euch alle“ und „nehmt euch am 5.12. in Acht“ enthielt.

Aus Vorsichtsgründen musste diese diffuse Drohung – in Absprache mit der Polizei und unter Information des Schulamtes –  ernst genommen werden. Die Lehrer wurden über den Inhalt und die ergriffenen Maßnahmen in Lehrerkonferenzen, der Vorstand des Schulelternrates auf seiner Sitzung am 19.11. informiert.

Ebenfalls in Absprache mit der Polizei wurde – zur Vermeidung weiterer Publizität – auf eine großflächige Information verzichtet. Statt dessen sollte die Information über die Lehrer und Tutoren erfolgen.

Eine Vielzahl von Anrufen, die bereits bis zum Tag der Sitzung der Schulkonferenz am 03.12. sowohl bei der Schule als auch bei den Elternvertretern in der Schulkonferenz eingegangen waren, veranlassten zum Gespräch über die Art und Intensität der Informationsverbreitung über den Vorgang.

Dazu hat der Unterzeichner den Schulleiter darum gebeten, zugunsten klarer Informationen bei ähnlichen Vorgängen zukünftig eine kurze schriftliche Information an die Vorsitzenden der Klassenelternräte zu geben.

Nachtrag:
An den am 04.12. in den Stunden des Nachmittags und des Abends per Telefonketten und SMS insbesondere unter den Schülerinnen und Schülern verbreiteten „Informationen“ über angeblich eingegangene Drohbriefe und Aufschriften an Tafeln mit Hinweisen auf Geschehnisse wie in Erfurt ist, betr. das Gymnasium, nichts wahr gewesen!
Besorgte Lehrer, Eltern und Schüler müssen hier leider zur Kenntnis nehmen, dass derartigen Gerüchten im Zeitpunkt ihres Entstehens nicht – auch nicht durch Informationen, die an diesem Tag ohnehin nicht mehr möglich gewesen wären – beizukommen ist.

Hier ist nachdrücklich zu versuchen, die Urheber derartiger Drohungen und Gerüchte dingfest zu machen und deutlich in die Schranken zu weisen, um derartige Vorkommnisse nicht zur Regel werden zu lassen.

Der Schulleiter hat zur weiteren Verbesserung der Information zugesagt, zukünftig die Klassenelternratsvorsitzenden umgehend und zur Vermeidung von Missverständnissen schriftlich zu informieren, soweit dies jeweils möglich ist.

Unzutreffend war und ist allerdings, dass – nach Ergreifen aller erforderlich erscheinenden Maßnahmen zusammen mit der Polizei – die Schulpflicht an solchen Tagen einer „Freiwilligkeit“ weichen muss oder kann. Entsprechende missverständliche Formulierungen auch von Lehrern waren hier wenig hilfreich.

Richtig ist vielmehr, dass alle erforderlichen Maßnahmen über die erhebliche – sichtbare und unsichtbare – Polizeipräsenz bis hin zu Taschenkontrollen und verstärkter Aufsicht durch Lehrer am ganzen Schultag durch die Schulleitung ergriffen wurden, so dass informierte bereits davon gesprochen haben, dass es sich wohl um den sichersten Schultag des Jahres gehandelt haben dürfte.

Allerdings ist das Fehlen von Schülern aufgrund dieser erstmaligen Ausnahmesituation nicht geahndet worden.

b) Bedrohung einer Schülerin einer 5. Klasse durch einen Schüler einer 9. Klasse

Am 14.11. hat - aus einer Neckerei durch Schülerinnen der 5. Klasse heraus - ein Schüler einer 9. Klasse gegenüber einer dieser Schülerinnen ein Messer gezogen und von „vergewaltigen“ und „beseitigen“ gesprochen.

Der Schulleiter hat hierauf reagiert und den betreffenden Schüler für zunächst eine Woche vom Unterricht suspendiert.

Die am 15.11. einberufene Lehrerkonferenz hat die vorgesetzte Schulbehörde, das Schulamt Rostock, das ausschließlich zum Aussprechen derartiger Ordnungsmaßnahmen befugt ist, dazu aufgefordert, gemäß § 60 Abs. 3 Ziffer 8 des Schulgesetzes Mecklenburg-Vorpommern die Überweisung in eine andere Schule mit dem gleichen Bildungsabschluss auszusprechen.

Der Vorstand des Schulelternrates ist von diesem Vorgang auf seiner Sitzung am 19.11. unterrichtet worden und hat dem Schulleiter seine Zustimmung und Unterstützung zugesagt.

Nach Durchführung einer Anhörung des Schülers und seiner Eltern im Schulamt hat eine Schulrätin am 21.11. entschieden, die von der Lehrerkonferenz vorgesehene Überweisung lediglich anzudrohen. Diese Entscheidung ist dem betreffenden Schüler und seinen Eltern umgehend bekanntgegeben worden.

Der Sachverhalt und seine Auswirkungen werden von den Teilnehmern an der Schulkonferenz diskutiert.

Lehrer- und Elternvertreter stimmen darin überein, dass das Verhalten des Schulamtes nicht ihrer Auffassung entspricht.

Die Schülervertreter weisen darauf hin, dass sie in einer ausführlichen Klassensprecherkonferenz über die aktuellen Geschehnisse diskutiert haben.

Die Reaktion des Schulamtes stößt auch bei Ihnen auf Unverständnis.

Die Schulkonferenz fasst dazu einstimmig den folgenden Beschluss: 

Die Schulkonferenz missbilligt auf das Schärfste die Entscheidung des Schulamtes, dem Schüler der 9. Klasse, der – mit einem Messer bewaffnet – eine Schülerin einer 5. Klasse verbal bedroht hat, entgegen dem weitergehenden Votum der Lehrerkonferenz lediglich die Überweisung in eine andere Schule mit dem gleichen Bildungsabschluss gem. § 60 Abs. 3 Ziffer 7 SchulG M-V anzudrohen.

Diese Entscheidung 

· steht im eklatanten Widerspruch zum klaren Ziel der Gewaltfreiheit an der Schule, das in der von der Schulkonferenz beschlossenen Schulordnung zum Ausdruck kommt,

· verdeutlicht aufgrund des Fehlens einer klaren Sanktion mangelnde Unterstützung der Lehrerkonferenz durch das Schulamt,

· lässt jedes Augenmaß gegenüber der bedrohten Schülerin sowie hinsichtlich der Wirkung auf Schüler, Eltern, Lehrer und Öffentlichkeit vermissen und

· trägt nicht zuletzt der Verpflichtung keine Rechnung, dem tätig gewordenen Schüler einen geordneten und unbelasteten Neubeginn mit psychologischer Betreuung an einer anderen Schule zu ermöglichen.

Der Vorsitzenden der Schulkonferenz wird beauftragt, dem Schulamt den Beschluss zu übermitteln und den Leiter des Schulamtes zur Stellungnahme aufzufordern.

Die Schülervertreter weisen überdies darauf hin, dass sie es für erforderlich halten, den Gemeinschaftssinn durch Veranstaltungen etc. weiter zu stärken und streben außerdem die Bildung eines „Konfliktlösungsteams“ an.

Nachtrag: 
Der Unterzeichner hat dem Schulamt den Beschluss der Schulkonferenz mit Schreiben vom 17.12.2002 übermittelt und nachdrücklich um Stellungnahme gebeten.

Mit Schreiben vom 09.01.2003 hat zwischenzeitlich die Schulrätin, die die Entscheidung getroffen hat, auf den Brief des Unterzeichners Stellung genommen.

Hierzu heißt es wörtlich:

„Die Anhörung ergab unter anderem, dass der Schüler nicht beabsichtigt hat, die Schülerinnen zu vergewaltige, und er das mitgeführte Messer in der verbalen Auseinandersetzung nur habe zeigen wollen, jedoch nicht das Ziel hatte, seine Mitschüler zu verletzen.“

„Durch die Schule wurde keine Anzeige wegen Bedrohung oder wegen versuchter Vergewaltigung bei der Polizei gestellt.“

und weiter

„Für die Entscheidung war zu beachten, dass erzieherisch auf den Schüler eingewirkt werden soll und dass ein ungestörter Schul- und Unterrichtsbetrieb erreicht wird.

In der Gesamtbewertung der Anhörung und der von der Schule gemachten Ausführungen zum Vorgang ergab sich, dass dieses Ziel durch die Androhung der Überweisung des Schülers“...“an eine andere Schule mit dem gleichen Beildungsabschluss erreicht werden kann. Dies Maßnahme greift erheblich in die Rechtsstellung des Schülers ein, es wird damit unterstrichen, dass das Verhalten gegenüber den Mitschülern nicht hingenommen wird und dass Mittel der Gewalt in der Schule abgelehnt werden. Dem Schüler wurde zugleich die Verpflichtung zur Bewährung mit der angedrohten Überweisung auferlegt.“

Die Lehrerkonferenz hatte zusätzlich die Schulrätin zu einer Sitzung eingeladen und um Erläuterung ihrer Entscheidung gebeten. Diese Sitzung hat am 24.01. stattgefunden.

Es erfolgte ein Meinungsaustausch, in dem Lehrerkonferenz und Schulrätin ihre jeweiligen unterschiedlichen Positionen erläuterten. Im Ergebnis dieses Gesprächs beabsichtigt die Schule, zukünftig in derartigen Fällen nach abgeschlossener Meinungsbildung das Schulamt um Entscheidung zu ersuchen, um ein Abweichen des Schulamtes von einem vorherigen Votum der Lehrerkonferenz zu vermeiden.

Ihren endgültigen Abschluss hat diese Angelegenheit nunmehr dahingehend gefunden, dass sich die Eltern des Schülers entschlossen haben, ihrerseits einen Schulwechsel des Sohnes anzustreben, der zwischenzeitlich zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres erfolgt ist.

Schulelternrat und Schulkonferenz sehen sich durch diese Entwicklung in ihrer jeweils zuvor geäußerten Auffassung bestätigt und hoffen, dass der Schulwechsel des Schülers eine positive Wirkung sowohl auf ggf. vorhandene gewaltbereite Schüler im hiesigen Gymnasium als auch auf die weitere Entwicklung des betreffenden Schülers selbst entfalten kann.

2. Neuausrichtung der Fremdsprachenfolge

Mehrere Eltern von Schülern der Klassenstufe 6 sind gegenüber dem Schulleiter sowie gegenüber dem Schulelternrat vorstellig geworden, um entweder für eine Beibehaltung von Russisch als weiterer zweiter Fremdsprache zu werben oder die Einführung von Spanisch als weiterer zweiter Fremdsprache zu erreichen.

Die Schreiben der betreffenden Eltern bzw. Elternvertreter sind beantwortet worden, mit den Elternvertretern einer Klasse wurde weiterhin vom Unterzeichner gemeinsam mit dem Schulleiter ein ausführliches Gespräch u.a. über die zweite Fremdsprache geführt.

Der aktuellen Situation der Fremdsprachen liegt eine Elternbefragung im Jahr 1999 zugrunde. in deren Folge als 2. Fremdsprachen ab Klassenstufe 7 Französisch, Latein und Russisch angeboten wurden. In der Folgezeit sank insbesondere das Interesse an Russisch erheblich, so dass seitens des Bildungsministeriums nach bereits zweimal wegen der geringen Schülerzahl erteilter Ausnahmegenehmigung dem dritten Antrag die Zustimmung versagt wurde. 

Seither dürfen in der Schule als 2. Fremdsprachen nur noch Französisch und Latein angeboten werden.

Eine Einführung von Spanisch als weiterer 2. Fremdsprache steht § 14 Abs. 3 Satz 1 der sogenannten Stundentafelverordnung entgegen, der ausdrücklich vorgibt:

„Zweite Fremdsprache können Englisch, Russisch, Französisch, Latein, Polnisch oder Schwedisch sein.“

Allerdings findet sich u.a. Spanisch als mögliche 3. Fremdsprache in § 14 Abs. 4 Satz 1 der Stundentafelverordnung, der wie folgt lautet:

„Dritte Fremdsprache im sprachlichen Profil können Russisch, Französisch, Latein, Griechisch, Polnisch, Spanisch, Dänisch oder Schwedisch sein.“

Um bei der erforderlichen Neuausrichtung der Fremdsprachenfolge insbesondere angesichts der längerfristigen Bindungswirkung den Willen der Schüler und auch der Erziehungsberechtigten einbeziehen zu können, hatte der Vorstand des Schulelternrates beschlossen, zu diesem Thema nochmals eine Befragung durchzuführen.

Über das hierzu entwickelte Schreiben, das im Namen des Schulelternrates an die Elternhäuser übersandt werden sollte, wurde gesprochen.

Nachtrag:
Aus dem Rücklauf der Erhebungsbögen hat sich folgendes Interesse in den befragten Klassenstufen 5 bis 8 ergeben:

Klasse
Keine
Span.
Latein
Russ.
Franz.
Dän.
Schwe.
Grie.

5
38
25
10
-
6
1
2
1

6
70
39
5
2
5
-
4
3

7
110
42
3
2
2
1
3
2

8
88
45
7
-
-
-
6
-

Ges.
306
151
25
4
13
2
15
6

Aus der Erhebung ergibt sich, dass, soweit überhaupt eine 3. Fremdsprache gewünscht wird, diese Spanisch sein sollte.

Entsprechend der beabsichtigten und mit dem Schreiben des Schulelternrates bekannt gegebenen Vorgehensweise soll die verbindliche Wahl der 3. Fremdsprache nunmehr im März 2003 erfolgen.

Ziel ist, diese Fremdsprachenfolge für mindestens 5 Jahre aufrecht zu erhalten, um diese 3. Fremdsprache möglichst von der 9. bis zur 13. Klasse anbieten zu können.

Ein entsprechendes Schreiben der Schule zur – nunmehr verbindlichen – Fremdsprachenwahl wird an alle betroffenen Erziehungsberechtigten übersandt werden.

3. Aktueller Stand der Ausfallstunden und weitere Perspektive

· Insgesamt ist die Situation im Gymnasium geprägt durch ständigen kurzfristigen Ausfall von ca. 10 (aktuell sogar 15-16) Lehrern wegen Erkrankung. Auch sind 4 Lehrer langfristig erkrankt.

Zur Sicherung des Abiturs muss daher der Unterricht in der 13. Klasse auf Kosten anderer, möglichst weit vom Abitur entfernter, Klassenstufen aufrecht erhalten werden.

· Der Unterzeichner informiert die Schulkonferenz weiter über das Schreiben des Schulamtes und ein nachfolgendes Gespräch mit dem Leiter des Schulamtes betreffend den Weggang einer Französischlehrerin zu Beginn des laufenden Schuljahres, der zu einem erheblichen Stundenausfall geführt hat.

Zusammenfassend ist danach festzustellen, dass das Schulamt vor dem Hintergrund des insgesamt rechnerisch vorhandenen Lehrerüberhangs solchen Lehrern, die ein Interesse daran haben, aus dem Landesdienst z.B. in ein anderes Bundesland zu wechseln, eine unbefristete „Freigabeerklärung“ erteilt, mit der diese sich an den neuen Arbeitgeber wenden können.

Eine derartige Erklärung wird unverständlicherweise offensichtlich auch bei Lehrern erteilt, die sogen. „Mangelfächer“ unterrichten. Sofern daher das an der Einstellung eines solchen Lehrers interessierte Land seine Zustimmung erst sehr kurzfristig erteilt – im vorliegenden Fall der Französischlehrerin während der Sommerferien nach Abschluss der Planungen zur Lehrerverteilung – darf der wechselwillige Lehrer ausscheiden, ohne dass ein Ersatz zur Verfügung gestellt werden kann.

Der Unterzeichner hat zu dieser Verfahrensweise im Hinblick auf die inakzeptablen Folgen hinsichtlich des Unterrichtsausfalls sein völliges Unverständnis geäußert. 

Der Leiter des Schulamtes hat hierzu lediglich zugesagt, dass er befürworten werde, die o.a. „Freigabeerklärungen“ mit einer Befristung zu versehen, um einen zu abrupten Wechsel während des Schuljahres möglichst vermeiden zu können.

Gleichzeitig hat er allerdings darauf hingewiesen, dass Lehrer auch schon ohne jegliche Zustimmung gewechselt hätten und das aufnehmende Land weder an der Art der Beendigung des vorherigen Arbeitsverhältnisses noch an der Übernahme der Personalakten Interesse gezeigt hätte, so dass in derartigen Fällen auch die Androhung oder Vollziehung arbeitsrechtlicher Maßnahmen ins Leere gelaufen seien.

· Aufgrund der mehr als unbefriedigenden Gesamtsituation wird die begonnene Statistik weiter geführt und versucht werden, eine Änderung der Situation über den Landeselternrat zu erreichen.

4. Zeitliche Verbindung von Klassen- und Schulfahrten aus organisatorischen Gründen

Frau Krüger trägt vor, dass die zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr stattfindenden Klassen- und Schulfahrten die Schule vor erhebliche organisatorische Probleme stellen, da jeweils der Unterricht für die nicht mitgefahrenen Schüler ebenso wie der Vertretung für eine unterschiedliche Zahl der zur Begleitung mitgefahrenen Lehrer sichergestellt werden muss. 

Deshalb wird vorgeschlagen, zukünftig, sofern möglich, die beabsichtigten Fahrten in zwei Zeiträumen entweder im Frühjahr März/April oder im September durchzuführen. Dies wird seitens der Schulkonferenz zustimmend zur Kenntnis genommen. Im Hinblick auf bereits fest geplante bzw. gar gebuchte Fahrten im laufenden Schuljahr soll dies zunächst als Empfehlung gelten, die ggf. nach Auswertung der gemachten Erfahrungen zu einem verbindlichen Beschluss umgewandelt werden kann.

Der Plan über die beabsichtigten Fahrten im Schuljahr 2003/2004 ist als Anlage beigefügt.

5. Festlegung der Termine für die Sitzungen des Schulelternrates und der Schulkonferenz im Jahr 2003

Die Sitzungstermine für das Jahr 2003 werden wie folgt festgelegt:

Schulelternrat
Schulkonferenz

11.03.
25.03.

17.06.
01.07.

26.08.
09.09.

25.11.
09.12.

Die Wahl des Schulelternrates soll am 23.09.2003 stattfinden. 

Seitens der Schule ist dafür zu sorgen, dass nicht zeitgleich Klassenelternversammlungen stattfinden.

6. Sonstiges und

7. Vergleich der Schulsysteme in Finnland und Deutschland im Überblick

Diese TOPe wurden aus Gründen der Vordringlichkeit des neuen TOP 1 für eine spätere Sitzung der Schulkonferenz zurückgestellt.

Abschließend wird auf den Termin für die nächste Sitzung der Schulkonferenz im Jahr 2003 hingewiesen. 

Diese wird am

Dienstag, 25.03.2003 um 19.00 Uhr 

in Raum 013 im EG des Erweiterungsbaus
stattfinden.

Der Schulelternrat trifft sich wie gewohnt 14 Tage vorher am 

Dienstag, 11.03.2003 um 19.00 Uhr im Ratskeller.

(Hufen)
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